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I.  Geltungsbereich 
Die nachstehenden Bedingungen gelten zwischen dem Auftragneh-
mer und seinem Auftraggeber für alle Aufträge über Beratungs-, Pla-
nungs-, Organisations- und Programmierarbeiten sowie ähnliche 
Dienstleistungen, soweit nicht schriftlich etwas anderes vereinbart ist.  

 

II.  Gegenstand 
Gegenstand des Vertrages ist die vereinbarte Dienstleistung (Tätig-
keit), die nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Berufsausübung 
durch qualifizierte Mitarbeiter des Auftragnehmers im Rahmen des 
vereinbarten Zeitraumes durchgeführt wird. Die Auswahl des dienst-
leistenden Mitarbeiters bleibt dem Auftragnehmer vorbehalten. 

 

III.  Leistungsumfang 
Die Aufgabenstellung, die Vorgehensweise und die Art der zu liefern-
den Arbeitsunterlagen werden in den schriftlichen Vereinbarungen der 
Vertragsparteien geregelt. Änderungen, Ergänzungen oder Erweite-
rungen der Aufgabenstellung, der Vorgehensweise und der Art der 
Arbeitsunterlagen bedürfen einer besonderen schriftlichen Vereinba-
rung. 

 

IV.  Besondere Pflichten des Auftragnehmers 
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Informationen über Betriebs- und 
Geschäftsgeheimnisse des Auftraggebers vertraulich zu behandeln 
und auf Wunsch von seinen Mitarbeitern eine entsprechende Ver-
pflichtungserklärung unterschreiben zu lassen. 

 

V.  Mitwirkung des Auftraggebers 
1.  Der Auftraggeber verpflichtet sich, die Tätigkeiten des Auftragnehmers 

zu unterstützen. Insbesondere schafft der Auftraggeber unentgeltlich 
alle Voraussetzungen im Bereich seiner Betriebssphäre, die zur ord-
nungsgemäßen Durchführung des Auftrages erforderlich sind. Zu die-
sen Voraussetzungen zählen u.a., dass der Auftraggeber Arbeitsräu-
me für die Mitarbeiter des Auftragnehmers einschließlich aller erfor-
derlichen Arbeitsmittel nach Bedarf zur Verfügung stellen. 

 

Eine Kontaktperson benennt, die den Mitarbeitern des Auftragneh-
mers während der vereinbarten Arbeitszeit zur Verfügung steht; die 
Kontaktperson ist ermächtigt, Erklärungen abzugeben, die im Rahmen 
der Fortführung des Auftrages als Zwischenentscheidung notwendig 
sind. 
- den Mitarbeitern des Auftragnehmers jederzeit Zugang zu den für 

ihre Tätigkeit notwendigen Informationen verschafft und sie recht-
zeitig mit allen erforderlichen Unterlagen versorgt. 

- im Falle von Programmierarbeiten Rechnerzeiten (incl. Operating), 
Testdaten und Datenerfassungskapazitäten rechtzeitig und in aus-
reichendem Umfang zur Verfügung stellt. 

2.  Der Auftraggeber steht dafür ein, dass im Rahmen des Auftrages vom 
Auftragnehmer gefertigte Berichte, Organisationspläne, Entwürfe, 
Zeichnungen, Aufstellungen und Berechnungen nur für seine eigenen 
Zwecke verwendet werden. Soweit an den Arbeitsergebnissen des 
Auftragnehmers Urheberrechte entstanden sind, verbleiben dieselben 
bei dem Auftragnehmer. 

 

VI.  Haftung und Schadensersatz 
Der Auftragnehmer haftet für von ihm oder von seinen Mitarbeitern 
vorsätzlich oder grob fahrlässig zu vertretende Schäden - gleich aus 
welchem Rechtsgrund – einmalig bis zu einem Gesamtbetrag in Höhe 
der Gesamtvergütung, höchstens jedoch insgesamt bis zu einem Be-
trag von € 20.000,-. Eine weitergehende Haftung ist ausgeschlossen. 
Schäden, welche durch den Haftpflichtversicherer gedeckt sind, sind 
hiervon unbenommen. 

 

VII.  Höhere Gewalt 
Ereignisse höherer Gewalt, die dem Auftragnehmer die Leistung we-
sentlich erschweren oder unmöglich machen, berechtigen ihn, die Er-
füllung seiner Verpflichtung um die Dauer der Behinderung und um 
angemessene Anlaufzeit hinauszuschieben. Der höheren Gewalt ste-
hen Streik, Aussperrung und ähnliche Umstände, von denen der Auf-
tragnehmer mittelbar oder unmittelbar betroffen ist, gleich. 

 

VIII.  Annahmverzug 
Kommt der Auftraggeber mit der Annahme der Dienste in Verzug oder 
unterlässt bzw. verzögert der Auftraggeber eine ihm nach § 5, Abs.1 
oder sonst wie obliegende Mitwirkung, so kann der Auftragnehmer für 
die infolgedessen nicht geleisteten Dienste die vereinbarte Vergütung 
verlangen, ohne zur Nachleistung verpflichtet zu sein. 
Unberührt bleiben Ansprüche des Auftragnehmers auf Ersatz der ent-
standenen Mehraufwendungen. 
 
 

 

IX.  Zahlungsbedingungen 
Rechnungen werden jeweils nach erbrachter Leistung gestellt und 
sind sofort nach Rechnungserhalt zahlbar. Da es sich um Dienstleis-
tungsrechnungen handelt, sind keine Skonti und keine Zahlungsziele 
zu vereinbaren. Die Erstellung von Abschlagsrechnungen wird indivi-
duell und projektbezogen abgestimmt. 
 

Zahlungen dürfen nur an die ip@vision consulting direkt oder an von 
der ip@vision consulting schriftlich bevollmächtige Personen geleistet 
werden. 

 

X.  Vertragsdauer und Kündigung 
Der Vertrag endet mit Ablauf der vereinbarten Zeit. Er kann jedoch 
schon vorher schriftlich mit einer Frist von 8 Wochen gekündigt wer-
den, wenn betriebliche Gründe des Auftraggebers dies erfordern. In 
diesem Falle regelt sich die Vergütung des Auftragnehmers wie folgt: 
Für die bis zum Vertragsende geleisteten Dienste des Auftragnehmers 
ist die volle Vergütung zu zahlen. Für infolge der vorzeitigen Beendi-
gung nicht mehr zu leistenden Dienste entfällt die Vergütung insoweit, 
als der Auftragnehmer dadurch Aufwendungen erspart und/oder durch 
anderweitige Verwendung der damit freigewordenen Kräfte Einkünfte 
erzielt hat oder böswillig zu erzielen unterlassen hat. 

 

XI.  Sonstiges 
1.  Der Vertragspartner ist damit einverstanden, dass seine im Rahmen 

der Geschäftsbeziehung an die ip@vision consulting übermittelten 
personenbezogenen Daten in EDV-Anlagen von der ip@vision con-
sulting gespeichert und automatisch verarbeitet werden. 

2.  Das Aufrechnungsrecht des Kunden ist ausgeschlossen, es sei denn, 
es handelt sich um eine unstrittige, entscheidungsreife oder rechts-
kräftige Gegenforderung. 

3.  Die Rechte des Vertragspartners aus den mit der ip@vision consulting 
getätigten Geschäften sind nicht übertragbar. 

 

XII.  Erfüllungsort und Gerichtsstand 
1. Erfüllungsort ist Neukirchen-Vluyn. 
2. Die Rechtsbeziehungen zwischen dem Vertragspartner und der 

ip@vision consulting unterliegen ausschließlich dem Recht der Bun-
desrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. 

2. Erfüllungsort für die Leistung beider Vertragspartner ist Neukirchen-
Vluyn. Soweit gesetzlich zulässig, wird als ausschließlicher Gerichts-
stand für alle Streitigkeiten Moers vereinbart. Die ip@vision consulting 
behält sich vor, stattdessen am Sitz des Vertragspartners zu klagen. 


